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(54) Faltrevolver und Handhabungsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft einen Faltrevolver (20, 21)
einer Maschine (10, 10') der Tabak verarbeitenden In-
dustrie mit mehreren Falt- und/oder Fördervorrichtun-
gen (301-383) zur Aufnahme von Produkten (15, 75) der
Tabak verarbeitenden Industrie und eine Handhabungs-
vorrichtung für eine Bobine (17, 17', 42, 42', 61, 61',
102-107) der Tabak verarbeitenden Industrie, wobei ein,
insbesondere horizontal, sich erstreckender Dorn (130)
vorgesehen ist, der zur drehbaren Lagerung der Bobine
vorgesehen ist sowie entsprechende Verfahren zum
Betrieb einer Maschine der Tabak verarbeitenden Indu-
strie.

Der erfindungsgemäße Faltrevolver zeichnet sich
dadurch aus, dass wenigstens zwei radial hintereinan-
der angeordnete Falt- und/oder Fördervorrichtungen
(301-383) vorgesehen sind. Die erfindungsgemäße
Handhabungsvorrichtung zeichnet sich dadurch aus,
dass eine Vorrichtung (131) zur wenigstens axialen Be-
wegung (140) des Dorns (130) vorgesehen ist. Das er-
findungsgemäße Verfahren zeichnet sich durch die fol-
genden Verfahrensschritte aus:

- Einführen eines Produkts (15) der Tabak verarbei-
tenden Industrie in eine erste Falt- und/oder Förder-
vorrichtung (301-312), die auf einem ersten Faltre-
volver (20) angeordnet ist,

- Ausführung von Bearbeitungs- und/oder Umhül-
lungsoperationen an dem Produkt (15), und

- Übergeben des Produkts (15) in eine zweite Falt-
und/oder Fördervorrichtung (351-362), die auf dem
ersten Faltrevolver (20) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Faltrevolver einer
Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie mit meh-
reren Falt- und/oder Fördervorrichtungen zur Aufnahme
von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie. Die
Erfindung betrifft ferner eine Handhabungsvorrichtung
für eine Bobine der Tabak verarbeitenden Industrie, wo-
bei ein horizontal sich erstreckender Dorn vorgesehen
ist, der zur drehbaren Lagerung der Bobine vorgesehen
ist.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Betrieb einer Maschine der Tabak verarbeitenden
Industrie und ein Verfahren zur Handhabung einer Bo-
bine umfassend einen Materialstreifen in einer Maschi-
ne der Tabak verarbeitenden Industrie.
[0003] Ein Faltrevolver einer Maschine der Tabak ver-
arbeitenden Industrie, nämlich beispielsweise einer Zi-
garettenverpackungsmaschine, ist aus der DE 197 03
069 A1, die der US 6,694,703 B1 entspricht, der Anmel-
derin bekannt.
[0004] In diesem Dokument sind ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Zusammenführen und Zusammen-
fügen von Schachtelzuschnitten und blockförmigen Ar-
tikelgruppen offenbart. Es sind eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Herstellung von Klappdeckelpackungen
für Zigaretten, deren Schachtelzuschnitte mit blockför-
migen, folienumhüllten Zigarettengruppen vereint und
durch aufeinander folgende Faltvorgänge geschlossen
werden, offenbart. Hierzu wird ein intermittierend rotie-
render Faltteller bzw. Faltrevolver verwendet, der mit
oberseitig an einer Auflagestation mit kopfseitig zur
Drehachse ausgerichteten Schachtelzuschnitten be-
stückten Aufnahmeplattformen und unterseitigen Auf-
nahmetaschen versehen ist, die an einer ersten Verei-
nigungs- und Faltstation in vertikaler Richtung mit Auf-
nahmetaschen eines überlappenden Drehtellers unter
Ausübung von Faltoperationen zusammenwirken, in
denen an einer zweiten Faltstation weitere Faltoperatio-
nen vorgenommen werden und aus denen mit Schach-
telzuschnitten versehene Zigarettengruppen an einer
Abgabestation zwecks Beleimung noch abstehender
Randstreifen radial ausgestoßen werden. Durch die
dargestellte Vorrichtung ist schon eine relativ kleinbau-
ende Verpackungseinrichtung ermöglicht. Es sind ins-
besondere entsprechende Faltelemente in der DE 197
03 069 A1 offenbart.
[0005] Um entsprechende Umhüllungsmaterialien,
wie beispielsweise einen Inneneinschlagzuschnitt, zur
direkten Umhüllung von Zigarettenblöcken, und einem
Cellophanstreifen bzw. weiteren Verpackungsmateriali-
en oder Umhüllungsmaterialien, beispielsweise einen
Zigarettenpapierstreifen zur Umhüllung eines Tabak-
strangs zur Bildung eines Zigarettenstrangs, zu hand-
haben, sind außerdem entsprechende Bobinenhandha-
bungsvorrichtungen bekannt, mittels derer nach Auf-
bringen der Bobine auf einen entsprechenden Dorn, die
Bobinen gedreht werden bzw. drehbar gelagert sind, um

einen Hüllmaterialstreifen abzuziehen.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei-
ne kleinbauende Maschine der Tabak verarbeitenden
Industrie, die eine effektive Handhabung ermöglicht, an-
zugeben.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Faltre-
volver einer Maschine der Tabak verarbeitenden Indu-
strie mit mehreren Falt- und/oder Fördervorrichtungen
zur Aufnahme von Produkten der Tabak verarbeitenden
Industrie, wobei wenigstens zwei radial hintereinander
angeordnete Falt- und/oder Fördervorrichtungen vorge-
sehen sind.
[0008] Durch den erfindungsgemäßen Faltrevolver
können eine Vielzahl von Falt- und/oder Förderopera-
tionen durchgeführt werden, so dass auf äußerst klei-
nem Raum beispielsweise die Herstellung einer Ziga-
rettenverpackung sehr weit vorangetrieben werden
kann. Hierbei werden insbesondere im Gegensatz zu
dem oben genannten Stand der Technik zwei Lagen von
Falt- und/oder Fördervorrichtungen bzw. speziell Faltta-
schen angegeben, die radial hintereinander angeordnet
sind, so dass sich zwar insgesamt ein Faltrevolver er-
gibt, der größer ist als der in der DE 197 03 069 A1 an-
gegebene; gleichwohl sind weniger Faltrevolver insge-
samt zur Herstellung einer Verpackung von Zigaretten
nötig. Vorzugsweise ist der Faltrevolver im Gegensatz
zum Stand der Technik kontinuierlich betreibbar. Hierzu
wird vorzugsweise der Faltrevolver kontinuierlich ge-
dreht. Ein besonders effektiver Faltrevolver ist dann ge-
geben, wenn mehrere Falt- und/oder Fördervorrichtun-
gen konzentrisch angeordnet sind. Die Falt- und/oder
Fördervorrichtungen sind dann auf einem gedachten
Ring oder mehreren gedachten konzentrischen Ringen
angeordnet. Wenn eine Mehrzahl oder sämtliche Falt-
und/oder Fördervorrichtungen auf einer, insbesondere
gedachten, Ebene angeordnet sind, ist ein sehr klein-
bauender Faltrevolver realisierbar. Vorzugsweise weist
wenigstens eine Falt- und/oder Fördervorrichtung eine
Tasche zur Aufnahme von Zigarettenblöcken auf. Vor-
zugsweise weist die Falt- und/oder Fördervorrichtung
des erfindungsgemäßen Faltrevolvers bzw. eine Viel-
zahl der Falt- und/oder Fördervorrichtungen eine ent-
sprechende Tasche auf. Die Tasche ist entsprechend
ausgebildet, um Zigarettenblöcke aufzunehmen, wobei
unter Zigarettenblöcken auch mit Inneneinschlag um-
hüllte Zigarettenblöcke, mit Kragen versehene Zigaret-
tenblöcke und Zigarettenpackungen verstanden wer-
den. Vorzugsweise umfassen die Falt- und/oder Förder-
vorrichtungen wenigstens teilweise Faltorgane, die sich
mit dem Faltrevolver mitbewegen. Es können auch re-
lativ zur Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie
stationäre bzw. ortsfeste Faltorgane vorgesehen sein,
die sich dann mit dem Faltrevolver nicht mitbewegen.
Bezüglich der entsprechenden Faltorgane wird auf den
Stand der Technik und insbesondere die DE 197 03 069
A1 Bezug genommen. Sämtliche in der DE 197 03 069
A1 offenbarten Faltorgane sollen vollumfänglich in die
Offenbarung dieser Patentanmeldung aufgenommen
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sein.
[0009] Vorzugsweise sind wenigstens zwei der radial
hintereinander angeordneten Falt- und/oder Fördervor-
richtungen derart in Eingriff bringbar, dass wenigstens
ein Produkt der Tabak verarbeitenden Industrie über-
gebbar ist. Hierdurch ist eine effektive Handhabung der
Produkte der Tabak verarbeitenden Industrie gegeben.
Wenn wenigstens eine Falt- und/oder Fördervorrich-
tung drehbar und insbesondere sämtliche Falt- und/
oder Fördervorrichtungen auf wenigstens einem, insbe-
sondere gedachten, Ring des Faltrevolvers drehbar
ausgestaltet sind, ist es möglich, ohne Kollisionen sämt-
liche Falt- und/oder Fördervorgänge vorzunehmen. Ent-
sprechend ist in einer bevorzugten Ausgestaltung we-
nigstens eine Falt- und/oder Fördervorrichtung und vor-
zugsweise auch jede Falt- und/oder Fördervorrichtung
wenigstens eines, insbesondere gedachten, Rings des
Faltrevolvers senkrecht zur radialen Richtung beweg-
bar bzw. im Wesentlichen senkrecht. Auch in diesem
Fall können sämtliche Falt- und/oder Förderbewegun-
gen ohne Kollisionen ausgeführt werden. In einer be-
sonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst der erfindungsgemäße Faltrevolver wenigstens ei-
ne Falt- und/oder Fördervorrichtung, die zwei Taschen
zur Aufnahme von Zigarettenblöcken bzw. Produkten
der Tabak verarbeitenden Industrie umfasst. Vorzugs-
weise sind die Einschuböffnungen der Taschen vonein-
ander abgewandt.
[0010] Eine erfindungsgemäße Verpackungsmaschi-
ne der Tabak verarbeitenden Industrie umfasst wenig-
stens einen erfindungsgemäßen Faltrevolver, der vor-
stehend beschrieben wurde.
[0011] Die Aufgabe wird ferner durch eine Handha-
bungsvorrichtung für eine Bobine der Tabak verarbei-
tenden Industrie gelöst, wobei ein, insbesondere hori-
zontal, sich erstreckender Dorn vorgesehen ist, der zur
drehbaren Lagerung der Bobine vorgesehen ist, wobei
eine Vorrichtung zur wenigstens axialen Bewegung des
Dorns vorgesehen ist.
[0012] Durch die erfindungsgemäße Handhabungs-
vorrichtung ist es mit wenig Platzaufwand möglich, Bo-
binen der Tabak verarbeitenden Industrie in entspre-
chenden Maschinen der Tabak verarbeitenden Industrie
handzuhaben, also insbesondere aufzubringen, in eine
Abziehposition zu verfahren, in der auf der Bobine auf-
gebrachtes Hüllmaterial bzw. Verpackungsmaterial ab-
gezogen werden kann, und in eine Position zu verfah-
ren, in der an der Bobine von einer Bedienperson ohne
Probleme Maßnahmen gehandhabt werden können.
Die axiale Bewegung des Dorns ist kolinear zur Achse
des Dorns. Mittels der axialen Bewegung des Dorns ist
die Bobine, die auf den Dorn aufbringbar ist, in insbe-
sondere eine Position verfahrbar bzw. bringbar, in der
das Hüllmaterial oder das Verpackungsmaterial von der
Bobine in Betrieb einer Maschine der Tabak verarbei-
tenden Industrie abziehbar ist. Der Dorn kann zum Dre-
hen der Bobine angetrieben sein. Durch das Vorsehen
der Möglichkeit einer Vorrichtung zur wenigstens axia-

len Bewegung des Dorns kann der Dorn zur Aufbrin-
gung der Bobine auch aus einem Gefahrenbereich für
eine Bedienperson bzw. aus einem Bereich einer Mate-
rialversorgung einer Maschine der Tabak verarbeiten-
den Industrie herausgebracht werden, so dass ein Ab-
nehmen einer leeren Bobine bzw. ein Auflegen einer
neuen Bobine sehr einfach möglich ist, und zwar ohne
dass die Bedienperson verletzt werden könnte.
[0013] Vorzugsweise ist wenigstens ein Teil des
Dorns drehbar antreibbar. Wenn zur axialen Bewegung
des Dorns eine den Dorn haltende Parallelogrammvor-
richtung vorgesehen ist, deren Streben wenigstens teil-
weise zueinander beweglich ausgestaltet sind, ist eine
sehr einfache Realisierung der Vorrichtung zur wenig-
stens axialen Bewegung des Dorns ermöglicht. Unter
einer Parallelogrammvorrichtung wird insbesondere
auch allgemein eine Parallelepiped-Vorrichtung mit ei-
nem Parallelepiped zweiter oder dritter Ordnung ver-
standen. Hierbei kann beispielsweise eine untere Stre-
be bzw. Achse ortsfest vorgesehen sein, wobei stabile
Querstreben zu einer weiteren der ortsfixierten Strebe
im Wesentlichen parallelen Strebe vorgesehen ist, die
bewegbar ausgestaltet ist. Durch diese einfach ausge-
staltete Parallelogrammvorrichtung führt der Dorn eine
Bewegung auf einem Teilkreisabschnitt aus, sobald die
entsprechenden Streben bewegt werden.
[0014] Vorzugsweise ist eine Lageregelvorrichtung
vorgesehen, die die Lage eines Umhüllungsmaterial-
streifens bzw. eines Verpackungsmaterialstreifens oder
allgemein eines von der Bobine abgezogenen Streifens
der Tabak verarbeitenden Industrie in der gewünschten
Lage stabilisiert bzw. regelt. Es findet vorzugsweise ei-
ne Regelung der vertikalen und/oder der horizontalen
Lage des abgezogenen Materialstreifens statt.
[0015] Wenn der Dorn in und aus einem Handha-
bungsbereich einer Bedienperson einer Maschine der
Tabak verarbeitenden Industrie verfahrbar ist, ist es
sehr leicht möglich, einer Bedienperson eine einfach zu
handhabende Position der Bobine bei einem etwaigen
Fehler, der im Betrieb aufgetreten ist, zu ermöglichen.
[0016] Eine erfindungsgemäße Maschine der Tabak
verarbeitenden Industrie umfasst eine vorstehend be-
schriebene erfindungsgemäße Handhabungsvorrich-
tung.
[0017] Die Aufgabe wird ferner durch ein Verfahren
zum Betrieb einer Maschine der Tabak verarbeitenden
Industrie, umfassend die folgenden Verfahrensschritte,
gelöst:

- Einführen eines Produkts der Tabak verarbeitenden
Industrie in eine erste Falt- und/oder Fördervorrich-
tung, die auf einem ersten Faltrevolver angeordnet
ist,

- Ausführen von Bearbeitungs-, Verpackungs- und/
oder Umhüllungsoperationen an dem Produkt, und

- Übergeben des Produkts in eine zweite Falt- und/
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oder Fördervorrichtung, die auf dem ersten Faltre-
volver angeordnet ist.

[0018] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist ei-
ne effektive Bearbeitung, Verpackung bzw. Umhüllung
von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie mit
wenig Platzbedarf möglich. Im Rahmen dieser Erfin-
dung ist ein Produkt der Tabak verarbeitenden Industrie
eine Zigarette oder eine Zigarre, ein Zigarettenblock, ein
mit Inneneinschlag versehener Zigarettenblock, ein In-
neneinschlag, ein Kragen, ein Schachtelzuschnitt, eine
Schachtel, eine Cellophanfolie usw. Unter Bearbei-
tungs-, Verpackungs- und/oder Umhüllungsoperatio-
nen sind insbesondere Operationen des Ausrichtens,
Verschiebens, Verfahrens, Förderns, Klebens, Faltens,
Haltens von Teilen bzw. Produkten usw. zu verstehen.
[0019] Wenn die Übergabe des Produkts auf den er-
sten Faltrevolver radial nach innen in eine zweite Falt-
und/oder Fördervorrichtung erfolgt, ist eine sehr Platz
sparende Verfahrensführung möglich. Vorzugsweise
erfolgt anschließend eine Übergabe des Produkts auf
dem ersten Faltrevolver von der zweiten Falt- und/oder
Fördervorrichtung radial nach außen zur ersten Falt-
und/oder Fördervorrichtung. Wenn anschließend eine
Übergabe des Produkts in eine dritte Falt- und/oder För-
dervorrichtung auf einen zweiten Faltrevolver erfolgt,
können weitergehende Bearbeitungs- bzw. Verpak-
kungsschritte erfolgen. Vorzugsweise werden die Falt-
teller kontinuierlich gedreht. Hierdurch kann eine die
Materialien bzw. Produkte sehr schonende und dabei
sehr schnelle Verfahrensführung ermöglicht sein. Vor-
zugsweise sind mehrere erste und zweite Falt- und/oder
Fördervorrichtungen vorgesehen, die jeweils konzen-
trisch, insbesondere auf gedachten konzentrischen Rin-
gen, angeordnet sind. Durch diesen bevorzugten Ver-
fahrensschritt sind die Förderwege bei entsprechenden
Bearbeitungsoperationen kurz.
[0020] Die Aufgabe wird ferner durch ein Verfahren
zur Handhabung einer Bobine umfassend einen Mate-
rialstreifen in einer Maschine der Tabak verarbeitenden
Industrie mit den folgenden Verfahrensschritten gelöst:

- Vorsehen eines Aufbringungsbereichs in der Ma-
schine, wobei der Aufbringungsbereich hinter ei-
nem Abwickelbereich der Bobine angeordnet ist,

- Aufbringen einer Bobine auf eine Handhabungsvor-
richtung, insbesondere eine vorstehend beschrie-
bene erfindungsgemäße Handhabungsvorrich-
tung, und

- Bewegen der Bobine in den Abwickelbereich.

[0021] Unter Materialstreifen wird insbesondere ein
Materialstreifen der Tabak verarbeitenden Industrie wie
ein Hüllmaterialstreifen oder ein Verpackungsmaterial-
streifen verstanden. Die relative Lage des Aufbringbe-
reichs und des Abwickelbereichs ist insbesondere in

Bezug zu einem Bedienbereich der Maschine der Tabak
verarbeitenden Industrie zu sehen, wobei der Bedien-
bereich vorne ist und vom Bedienbereich aus guckend,
eine Bedienperson den Abwickelbereich vor dem Auf-
bringbereich sähe. Im Rahmen der Erfindung bedeutet
"in" der Maschine auch "bei" einer entsprechenden Ma-
schine. Im Abwickelbereich ist es möglich, den Materi-
alstreifen bestimmungsgemäß von der Bobine abzuzie-
hen.
[0022] Vorzugsweise wird im Abwickelbereich die La-
ge des abgewickelten Materialstreifens geregelt. Die
Regelung geschieht in der horizontalen und/oder verti-
kalen Lage des Materialstreifens.
[0023] Wenn bei einem Betriebsfehler der Maschine
die Bobine in einen Handhabungsbereich bewegt wird,
der vor dem Abwickelbereich angeordnet ist, also ins-
besondere weiter in Richtung des Bedienbereichs einer
Bedienperson, ist es für die Bedienperson auf einfache
Art und Weise möglich, entsprechende Handhabungs-
schritte an der Bobine wie beispielsweise das Entfernen
von einem gerissenen Materialstreifen bzw. Einfädeln
des Materialstreifens in entsprechende Vorrichtungen
vorzunehmen. Vorzugsweise wird anschließend die Bo-
bine in den Abwickelbereich bewegt. Ferner wird vor-
zugsweise anschließend die Bobine in den Aufbringbe-
reich bewegt und abgenommen. Der letzte Verfahrens-
schritt wird dann ausgeführt, wenn die Bobine fehlerhaft
ist oder im Wesentlichen vollständig abgewickelt wurde.
[0024] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen beschrieben. Bezüglich aller im
Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzel-
heiten wird ausdrücklich auf die Zeichnungen verwie-
sen. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Verpackungs-
maschine der Tabak verarbeitenden Industrie
mit erfindungsgemäßen Faltrevolvern,

Fig. 2 eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung eines Ausschnitts aus Fig. 1 in vergrößer-
ter Darstellung,

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine weitere
erfindungsgemäße Maschine der Tabak verar-
beitenden Industrie,

Fig. 4 eine schematische Draufsicht entsprechend
der Fig. 3 in einem anderen Verfahrensstadi-
um,

Fig.5 ein schematischer dreidimensionaler Aus-
schnitt der Maschine aus Fig. 4 aus einer an-
deren Richtung,

Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung der Ma-
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schine aus den Figuren 3 bis 5, und

Fig. 7 eine schematische Skizze einer erfindungsge-
mäßen Handhabungsvorrichtung.

[0025] Fig. 1 zeigt eine schematische dreidimensio-
nale Darstellung einer Zigarettenverpackungsmaschine
10. Über einen Zigarettenzuführschacht 11 werden
nicht dargestellte Zigaretten entsprechenden Fall-
schächten 12 zugeführt. Aus den Fallschächten 12 wer-
den jeweils Zigaretten lageweise in entsprechende Ta-
schen 14 auf einem Taschenförderer 13 eingebracht.
Nach Auffüllen der Taschen mit drei Zigarettenlagen ist
jeweils ein Zigarettenblock 15 in den Taschen 14 einge-
bracht. Der Taschenförderer 13 wird intermittierend be-
trieben. Die Zigaretten werden in jeweils drei Lagen zur
Zeit im Stillstand des Taschenförderers 13 in die Ta-
schen 14 von einem der zwei Taschenförderer 13 ein-
geschoben. Es sind, wie dargestellt ist, zwei Taschen-
förderer 13 vorgesehen, die abwechselnd intermittie-
rend betrieben werden können. Die Zigarettenblöcke 15
werden in Taschen 19 einer sich kontinuierlich drehen-
den Fördertrommel 18 durch längsaxiales Ausschieben
aus den Taschen 14 des Taschenförderers 13 in die Ta-
schen 19 der Fördertrommel 18 überführt. Anschlie-
ßend gelangen die Taschen 19 mit den Zigarettenblök-
ken versehen in den Bereich eines Inneneinschlagma-
terialstreifens 16, der eine Art Vorhang bildet. Es wird
ein Inneneinschlagmaterialzuschnitt 16', der auch als
Innerliner bezeichnet wird, U-förmig um den Zigaretten-
block 15 geschlagen.
[0026] Die Taschen 14 werden auf Umfangsge-
schwindigkeit der Fördertrommel 18 bzw. der Taschen
19 der Fördertrommel 18 beschleunigt. Der Innerliner-
abschnitt bzw. der Inneneinschlagmaterialzuschnitt 16'
wird auf der Fördertrommel 18 bzw. dem Förderrevolver
18 in linker Bandumlenkung übernommen. Anschlie-
ßend werden die Zigarettenblöcke 15 auf linker Umlen-
kung axial in die Tasche 19 der Fördertrommel 18 ge-
schoben.
[0027] Anschließend findet eine Übergabe auf den er-
sten Faltrevolver 20 statt. Hierzu übernimmt die erste
Doppeltasche 301 am äußeren Umfang einen vorher in
der Position der Tasche 309 aufgenommenen Kragen
40. Anschließend wird der Innerlinerabschnitt 16' und
der Zigarettenblock 15 übernommen. Es wird dann der
Inneneinschlag durch weitere Faltoperationen und ggf.
durch Versiegeln in den Positionen der Taschen 302 und
304 fertig gestellt. Der Revolver 20 und der Revolver 21
drehen sich entsprechend der an dem Umfang ange-
deuteten Pfeile.
[0028] In der Position der Tasche 305 wird ein beleim-
tes Blankett 50 übernommen. Das Blankett 50 wird von
einem Blankettmagazin 53, aus dem Blanketts 50 von
einer Blankettzuführung 52 abgenommen werden und
zu einer Blankettzuführung 51 übergeben werden, ent-
sprechend übergeben. Die entsprechenden Faltele-
mente und Beleimungselemente bzw. -vorrichtungen

sind in der Fig. 1 und auch in der Fig. 2 der Übersicht-
lichkeit halber nicht dargestellt. Dieses gilt auch für wei-
tere Falt- und allgemein Handhabungs- bzw. Bearbei-
tungselemente oder -vorrichtungen.
[0029] Anschließend schwenkt in der Position 306 gut
dargestellt der mit Inneneinschlag versehene Zigaret-
tenblock 15, auf dem das Blankett aufgebracht ist, auf
dem Faltrevolver 20 nach innen. Das Blankett und der
mit Inneneinschlag versehene Zigarettenbock 15 wer-
den auf eine erste Einfachtasche 357 übergeben. Hier-
bei wird schon eine entsprechende Faltung des Blan-
ketts 50 vorgenommen. In der Position der ersten Ein-
fachtasche 358 bis zur Position der ersten Einfachta-
sche 362 sowie anschließend von der Position der Ein-
fachtasche 351 bis 352 wird das Blankett 50 weiter um-
gefaltet, so dass der Kopf und der Boden entsprechend
umgefaltet wurden. Es können in diesen Positionen
auch entsprechende Haltevorrichtungen vorgesehen
sein, damit die Packung nicht von alleine aufgeht.
[0030] In den Positionen der ersten Einfachtasche
353 und der ersten Doppeltasche 303 wird das fast fertig
gefaltete Blankett, in dem ein mit Inneneinschlag verse-
hener Zigarettenblock 15 enthalten ist, auf die erste
Doppeltasche 303 übergeben, wobei bei der Übergabe
die letzten beiden Seitenlaschen gefaltet werden. Nach
dem Verschwenken der ersten Doppeltasche in der Po-
sition 306 bis zur Position der Tasche 307, wird die Zi-
garettenverpackung an eine zweite Doppeltasche 322
des zweiten Faltrevolvers 21 übergeben. Nach der
Übergabe auf die äußere Aufnahme bzw. erste Doppel-
tasche in der Position 303 bis zur Verschwenkung in der
Position 306 wird die Packung gefördert.
[0031] Es ist hierbei zu beachten, dass die jeweiligen
Zigarettenblöcke bzw. die Blanketts 50 etc. in diesem
Ausführungsbeispiel nur von einer ersten Doppeltasche
zur ersten Einfachtasche radial nach innen übergeben
werden und wieder radial nach außen retour übergeben
werden. Der Einfachheit halber wurden allerdings und
wird im Folgenden weiterhin auch von entsprechenden
Positionen mit entsprechenden Bezugsziffern die Rede
sein. Es arbeiten jeweils die Taschen 301 und 351, 302
und 352, 303 und 353 etc zusammen. In der Beschrei-
bung ist allerdings von den entsprechenden Positionen,
in denen sich die jeweiligen Taschen befinden, unter Zu-
hilfenahme von Bezugszeichen die Rede.
[0032] Auf dem zweiten Faltrevolver 21 ist vor Über-
gabe der fertig gefalteten Zigarettenverpackung in die
zweite Doppeltasche 322 in der Position 323 eine Steu-
ermarke 45 übernommen worden. In der Position 322
wird dann die fertig gefaltete Zigarettenpackung 46
übernommen. In der Doppeltasche 332 wird ein Folien-
abschnitt in Form eines Cellophanzuschnitts 60', der
von einem Cellophanstreifen 60 abgetrennt wird bzw.
wurde, übernommen. Der Cellophanstreifen wird von ei-
ner Cellophanbobine 61 abgezogen.
[0033] Entsprechend wird das Inneneinschlagmateri-
al von einer Bobine 17 abgezogen und der Kragenma-
terialstreifen 43 von einer Kragenmaterialbobine 42. Es
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wird im Fall des Kragens ein Kragen 40 von dem Kra-
genmaterialstreifen 43 abgeschnitten und über eine
Kragenzuführung 41 entsprechend in die Tasche in Po-
sition 308 übergeben. Entsprechende Schneidvorrich-
tungen bzw. Abziehvorrichtungen sind in Fig. 1 und Fig.
2 auch der Einfachheit halber nicht dargestellt. Zum Bo-
binenwechsel sind entsprechende Bobinen mit einem
Strich (17', 42', 61') gekennzeichnet, wobei auf bekann-
te Art und Weise zum Spleißen des entsprechenden
Materialstreifens nicht dargestellte Vorrichtungen vor-
gesehen sind, so dass eine kontinuierliche Materialzu-
fuhr gewährleistet ist.
[0034] Der Cellophanzuschnitt 60' und die fertig ge-
faltete Zigarettenpackung 46 werden in den Positionen
der Taschen 331 und 330 nach innen geschwenkt und
in die innere Aufnahme bzw. die zweite Einfachtasche
380 bzw. 379 übergeben. Hierzu ist insbesondere ein
Verschiebeelement 392 vorgesehen. Hierbei wird der
Cellophanzuschnitt 60' schon um die fertig gefaltete Zi-
garettenpackung 46 gewickelt. Vollständig umwickelt ist
die fertig gefaltete Zigarettenpackung 46 in der Position
der zweiten Einfachtasche 375. Anschließend werden
die Längsnaht und der Kopf und der Boden gesiegelt.
Die entsprechenden Siegelelemente bzw. die entspre-
chenden Siegelvorrichtungen sind in der Fig. 2 auch
nicht dargestellt.
[0035] In der Position der zweiten Einfachtasche 382
wird dann die mit dem Umhüllungsmaterial versehene
fertig gefaltete Zigarettenpackung 46 in Form der Ver-
packung 75 auf die innere Tasche der zweiten Doppel-
tasche 332 übergeben. Im Bereich zwischen den Posi-
tionen der Taschen 329 und 328 wird die fertige Verpak-
kung 75 auf einen Abförderer 70 in Form eines Revol-
vers übergeben und anschließend auf ein Abgabeband
in Form eines Abförderbandes 72 übergeben. Wie eben
schon dargestellt wurde, sind die Falt-, Schneid- und
Siegelwerkzeuge und auch sonstige Elemente zur bes-
seren Übersichtlichkeit weggelassen worden. Der Ab-
förderer 70 umfasst auch entsprechende Abfördererta-
schen 71, in die die Zigarettenverpackungen 75 über-
geben werden können.
[0036] In Fig. 2 ist ein Ausschnitt aus Fig. 1 in vergrö-
ßerter Darstellung dargestellt. Es sind auch entspre-
chend Taschen bzw. Aufnahmen 390 und 390' der Dop-
peltaschen 301 bis 312 und 322 bis 333 schematisch
angedeutet. Außerdem sind Taschen bzw. Aufnahmen
391 der Einfachtaschen 351 bis 361 und 372 bis 383
gezeigt. Ferner sind die Ebenen 26 und 26' der entspre-
chenden Doppel- und Einfachtaschen 301-383 ange-
deutet. In Fig. 1 ist noch zur Größendarstellung eine Be-
dienperson 80 dargestellt.
[0037] Eine erfindungsgemäße Verpackungsmaschi-
ne weist einen Revolver mit zwei konzentrisch angeord-
neten Reihen bzw. Kreisen 24, 25 von Falt- und Förder-
organen bzw. -vorrichtungen auf. Die äußere Reihe der
Falt- und Fördervorrichtungen umfasst Planeten mit je-
weils zwei sich gegenüberliegenden Aufnahmen. Eine
Aufnahme übernimmt zunächst einen Kragenzuschnitt

und dann einen Zigarettenblock mit teilweise gefaltetem
Inneneinschlag. Dieser wird zunächst während einer
Revolverdrehung um ca. 120° fertig gefaltet, dann wird
ein Blankett aufgelegt. Während der Revolverdrehung
um weitere 60° wird eine Falt- und/oder Fördervorrich-
tung um 180° gedreht, so dass der Block mit dem Blan-
kett auf die Innenbahn gefahren wird, wo er in die Auf-
nahme eines einfachen Bearbeitungsorgans der inne-
ren Reihe übergeben wird. Hier wird die Schachtel wäh-
rend einer weiteren Revolverdrehung um ca. 30° fertig
gefaltet und an die nach innen weisende Tasche der äu-
ßeren Falt- und/oder Fördervorrichtung übergeben, in
dessen äußerer Tasche währenddessen ein weiterer
fertig gefalteter Block mit aufgelegtem Blankett wartet.
Abschließend wird durch Drehung der äußeren Falt-
und/oder Fördervorrichtung um 180° die fertige Verpak-
kung nach außen gefördert und an einen weiteren Re-
volver abgegeben, während der nächste Block mit dem
Blankett an die Innenbahn übergehen wird. Die nun freie
äußere Tasche der Falt- und/oder Fördervorrichtung
übernimmt den nächsten Kragenzuschnitt und danach
einen weiteren, teilweise eingeschlagenen Zigaretten-
block. Auf dem danach folgenden Revolver wird nach
gleichem Prinzip die Cellophanierung vorgenommen.
[0038] Es ist noch zu bemerken, dass zur Verhinde-
rung einer Kollision der Faltung des Blanketts 50 unge-
fähr im Bereich der ersten Doppeltaschen 310 diese
verschwenkt wird, so dass das Blankett 50 in dieser Po-
sition entsprechend in der Position der ersten Einfachta-
sche 361 in etwa koaxial zur Drehachse des Drehrevol-
vers 20 gefaltet werden kann. Die Faltkante ist in etwa
kolinear bzw. parallel zur Tangente des gedachten Krei-
ses 24 bzw. 25. Anstelle des Verschwenkens des Dre-
hens der ersten Doppeltasche 310, 311 und 312 könnte
auch ein Anheben dieser Tasche oder der entsprechen-
den ersten Einfachtasche 360 bis 362 aus der Ebene
der entsprechenden weiteren Taschen 301 des ersten
Faltrevolvers 20 vorgesehen sein.
[0039] Die Grundidee der Erfindung liegt insbesonde-
re in der konzentrischen Anordnung der Funktionen,
durch die es möglich wird, die Zahl der Faltrevolver sehr
gering zu halten, so dass der Bauraum erheblich redu-
ziert wird. Gleichzeitig gewinnt man für einige Funktio-
nen erheblich Zeit, da sich die Übergaben innerhalb ei-
nes Revolvers abspielen. Die Materialzufuhr findet je-
weils am Außendurchmesser eines Revolvers statt, die
Weiterverarbeitung insbesondere auch auf der inneren
Bahn. Da Siegelprozesse relativ viel Zeit dauern kön-
nen, werden diese auf der Innenbahn 25 bzw. auf dem
inneren Ring 25 des oder der jeweiligen Faltrevolver 20,
21 ausgeführt. Hier ist entsprechend Zeit dazu. Auf-
grund eines relativ hohen Grades an Wiederholteilen ist
eine entsprechende Verpackungsmaschine der Tabak
verarbeitenden Industrie auch kostengünstig herstell-
bar.
[0040] In Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht auf
eine weitere erfindungsgemäße Verpackungsmaschine
10' der Tabak verarbeitenden Industrie dargestellt, wo-
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bei eine erfindungsgemäße Handhabungsvorrichtung
für eine Bobine 102-107 gezeigt ist. Von den jeweiligen
Bobinen 102-107 sind beispielsweise Hüllmaterialstrei-
fen 100 oder Verpackungsmaterialstreifen abziehbar.
Die entsprechenden Handhabungsvorrichtungen
112-117 sind auch in Fig. 3 dargestellt. Die Handha-
bungsvorrichtungen 112, 113 und 115-117 sind in einer
Arbeitsposition bzw. in einem Abwickelbereich 121 der
Bobine 102, 103 und 105-107 jeweils entsprechend an-
geordnet. Die Handhabungsvorrichtung 114 ist in Bezug
auf die Bedienseite der Bedienperson 80 zurückgezo-
gen dargestellt. Entsprechend ist die Bobine 104 in ei-
nem Aufbringbereich 120 der Bobine angeordnet. Das
Verschieben der Bobine in axialer Richtung 140 bzw. die
Möglichkeit dieses Verschiebens ist auch entsprechend
in Fig. 3 dargestellt. Mittels einer erfindungsgemäßen
Parallelogrammvorrichtung 131 wird die Bobine 104
aus einem Abwickelbereich 121 in einen Aufbringbe-
reich 120 überführt bzw. gefördert oder transportiert. Die
Bobine 104 ist entsprechend nach hinten geschwenkt.
Hier ist ein Nachladen über einen Greifkopf bzw. ein
Portal möglich, ohne einen Fallschacht bzw. einen Zi-
garettentransport beispielsweise über eine Materialver-
sorgungsbahn 160 zu stören bzw. zu kreuzen. Ein
Nachlegen einer Bobine 104 kann außerhalb des Be-
dienbereichs der Maschine 10' geschehen, so dass die
Bedienperson nicht gefährdet ist und auch nicht weitere
Maschinenteile. Anstelle einer Parallelogrammvorrich-
tung 131 kann auch eine lineare Verschiebevorrichtung
vorgesehen sein.
[0041] In Fig. 4 ist eine weitere Draufsicht einer erfin-
dungsgemäßen Zigarettenverpackungsmaschine 10'
dargestellt, die der Darstellung der Fig. 3 entspricht, wo-
bei allerdings die Bobine 104 zur Bedienperson 80 hin-
geschwenkt wurde, also in einen Handhabungsbereich
122. In dieser Position ist es für die Bedienperson sehr
einfach möglich, Maßnahmen an der Bobine 104 vorzu-
nehmen.
[0042] Fig. 5 zeigt zur besseren Veranschaulichung
einen Ausschnitt aus der Maschine der Fig. 4 in einer
dreidimensionalen schematischen Darstellung. Insbe-
sondere ist auch ein Dorn 130 dargestellt, auf den die
Bobine 104 und auch die anderen Bobinen entspre-
chend aufgebracht sind. Dieser Dorn kann drehbar sein
bzw. die äußere Hülle des Dorns kann drehbar ausge-
staltet sein. Es ist insbesondere auch die Parallelo-
grammvorrichtung 131 dargestellt bzw. Teile der Paral-
lelogrammvorrichtung 131. Die Materialversorgungs-
bahn 160 im oberen Bereich der Zigarettenverpak-
kungsmaschine 10' dient dazu, kurze Bahnwege vorzu-
sehen. Allerdings birgt diese im Hinblick auf die Hand-
habung von Bobinen eine unangenehme Bedienhöhe
und -tiefe. Durch Verwendung einer Parallelogramm-
vorrichtung 131 wird die Bobine beim Hinschwenken zur
Bedienperson in den Handhabungsbereich 122 zusätz-
lich nach unten zur Bedienperson verschwenkt. Es fin-
det sozusagen eine Verschwenkung der Bobine auf ei-
nem Teilkreis statt.

[0043] Fig. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer Schnittdarstellung einer erfindungsgemäßen Zi-
garettenverpackungsmaschine 10'. Es ist insbesondere
Augenmerk darauf zu richten, dass drei erfindungsge-
mäße Handhabungsvorrichtungen vorgesehen sind,
nämlich die Handhabungsvorrichtungen 115 ganz vor-
ne, die Handhabungsvorrichtung 114 in der Mitte und
die Handhabungsvorrichtung 113 hinten und ver-
gleichsweise tiefer angeordnet als die beiden vorge-
nannten Handhabungsvorrichtungen 114 und 115. Die
entsprechenden Handhabungsvorrichtungen sind in ei-
ner Betriebsposition dargestellt, in denen die entspre-
chenden Bobinen 105, 104 und 103 im Abwickelbereich
121 angeordnet sind. Von den beiden Bobinen 105 und
104 ist nur die Bobine 105 zu erkennen, da die Bobine
104 verdeckt ist. Es ist ferner die Bobine 103 halbver-
deckt dargestellt.
[0044] Die Handhabungsvorrichtungen umfassen
entsprechende Parallelogrammvorrichtungen 131, 131'
und 131", wovon die Parallelogrammvorrichtung 131 als
einzige nicht verdeckt dargestellt ist. Die Parallelo-
grammvorrichtung 131 weist eine bewegbare Strebe
135 und eine ortsfeste Strebe 134 auf. Diese beiden
Streben 134 und 135 sind über vertikale Streben an
Drehpunkten 132 miteinander verbunden. Zum Ver-
schwenken der Bobine 105 in axiale Richtung 140 wird
die bewegbare Strebe 135 mittels eines Spindelantriebs
151 verschwenkt, und zwar in Fig. 6 nach links und nach
rechts auf einem Kreisbogen, deren höchste Stelle in
Fig. 6 dargestellt ist. In dem Fall, in dem die Bobine 105
nach rechts zur Bedienperson hingeschwenkt wird, be-
wegt diese sich auf einem Kreisabschnitt nach rechts
unten und im umgekehrten Fall von der Bedienperson
weg auf einem Kreisabschnitt nach links unten. Entspre-
chend sind die Parallelogrammvorrichtungen 131' auch
mit ortsfesten Streben 134' und bewegbaren Streben
135' versehen, die jeweils mit vertikalen Streben mitein-
ander verbunden sind und die entsprechend über Dreh-
punkte 132' und 132" miteinander angelenkt sind. In Fig.
6 ist ferner ein Drehantrieb 152 schematisch dargestellt,
der die Bobine 105 über die Spindel 130 dreht. Der Ein-
fachheit halber sind in diesem Ausführungsbeispiel der
Fig. 6 nur die Antriebe 151 und 152 der Parallelogramm-
vorrichtung 131 dargestellt. Die anderen Parallelo-
grammvorrichtungen weisen entsprechende Antriebe
auf.
[0045] In Fig. 6 ist ferner schematisch eine Lagerege-
lung des abgezogenen Materialstreifens, der durch ent-
sprechende Rechtecke, die oberhalb und unterhalb der
Bobine 105 in Fig. 6 schematisch angedeutet sind, vor-
gesehen. Die Lageregelung findet in diesem Fall in axia-
ler Richtung 110 statt. In diesem Bereich befindet sich
die Regelungslage 111. Die Lage 110 des Hüllmaterial-
streifens wird entsprechend gemessen und das Mes-
sergebnis wird einer Lageregelvorrichtung 150 zuge-
führt, die dem Spindelantrieb 151 ein Steuersignal sen-
det, mittels dem die gewünschte Position des Hüllma-
terialstreifens 100 ermöglicht wird. Hierdurch ist eine
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sehr effektive Lageregelung bzw. Bahnkantenregelung
durch Verschwenken um beispielsweise ± 2° zur Senk-
rechten möglich.
[0046] Die erfindungsgemäße Handhabungsvorrich-
tung findet vorzugsweise in einer Verpackungsmaschi-
ne der Tabak verarbeitenden Industrie Verwendung, die
unter Bezugnahme auf die Figuren 1 und 2 näher be-
schrieben wurde.
[0047] Fig. 7 zeigt eine schematische Skizze einer er-
findungsgemäßen Parallelogrammvorrichtung 131.
Durchgezogen gezeichnet ist die Parallelogrammvor-
richtung 131 in einer Position 138, die eine Bobine 102
in einem Abwickelbereich 121 positioniert. Gestrichelt
dargestellt ist die Parallelogrammvorrichtung 131 in ei-
ner verschwenkten Position 138', in der die entspre-
chende Bobine 102 in einem Handhabungsbereich 122
positioniert wäre.
[0048] Die an der ortsfesten Strebe 134 über Dreh-
punkte 132 angelenkten Querstreben 136 und 137 be-
wegen die bewegbare Strebe 135, die parallel zur orts-
festen Strebe 134 angeordnet ist, auf einer Kreisbahn
139 bzw. einem Kreisbahnabschnitt 139. In Fig. 7 ist
auch der Spindelantrieb 151 genauer dargestellt bzw.
an einem anderen Ort im Vergleich zu den vorherigen
Ausführungsbeispielen. Der Spindelantrieb 151 ist zwi-
schen der bewegbaren Strebe 135 und der Querstrebe
136 angelenkt. Anstelle eines Spindelantriebs kann
auch ein Druckzylinder Verwendung finden.

Bezugszeichenliste

[0049]

10, 10' Verpackungsmaschine
11 Zigarettenzuführschacht
12 Fallschacht
13 Taschenförderer
14 Tasche
15 Zigarettenblock
16 Inneneinschlagmaterialstreifen
16' Cellophanzuschnitt
17, 17' Bobine (Inneneinschlagmaterial)
18 Fördertrommel
19 Tasche
20 Faltrevolver
21 Faltrevolver
24 erster Ring
25 zweiter Ring
26, 26' Ebene
301-312 erste Doppeltasche
322-333 zweite Doppeltasche
351-362 erste Einfachtasche
372-383 zweite Einfachtasche
390, 390' Tasche
391 Tasche
40 Kragen
41 Kragenzuführung
42, 42' Kragenmaterialbobine

43 Kragenmaterialstreifen
50 Blankett
51 Blankettzuführung
52 Blankettzuführung
53 Blankettmagazin
60 Cellophanstreifen
60' Cellophanzuschnitt
61, 61' Cellophanbobine
70 Abförderer
71 Abförderertasche
72 Abfördererband
75 Verpackung
80 Bedienperson
100 Hüllmaterialstreifen
102-107 Bobine
110 Lage (Hüllmaterialstreifen)
111 Regelungslage
112-117 Handhabungsvorrichtung
120 Aufbringbereich
121 Abwickelbereich
122 Handhabungsbereich
130, 130' Dorn
131, 131', 131" Parallelogrammvorrichtung
132, 132', 132" Drehpunkt
134, 134', 134" ortsfeste Strebe
135, 135', 135" bewegbare Strebe
136 Querstrebe
137 Querstrebe
138 erste Position
138' verschwenkte Position
139 Kreisbahnabschnitt
140 axiale Richtung
150 Lageregelvorrichtung
151 Spindelantrieb
152 Drehantrieb
160 Materialversorgungsbahn

Patentansprüche

1. Faltrevolver (20, 21) einer Maschine (10, 10') der
Tabak verarbeitenden Industrie mit mehreren Falt-
und/oder Fördervorrichtungen (301-383) zur Auf-
nahme von Produkten (15, 75) der Tabak verarbei-
tenden Industrie, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei radial hintereinander angeordnete
Falt- und/oder Fördervorrichtungen (301-383) vor-
gesehen sind.

2. Faltrevolver nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils mehrere Falt- und/oder För-
dervorrichtungen (301-383) konzentrisch angeord-
net sind.

3. Faltrevolver nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Mehrzahl oder sämtliche
Falt- und/oder Fördervorrichtungen (301-383) auf
einer Ebene (26, 26') angeordnet sind.
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4. Faltrevolver nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Falt- und/oder Fördervorrichtung
(301-383) eine Tasche (390, 391) zur Aufnahme
von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie,
insbesondere Zigarettenblöcke (15), umfasst.

5. Faltrevolver nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Falt- und/oder Fördervorrichtungen (301-383)
wenigstens teilweise Faltorgane umfassen.

6. Faltrevolver nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei der radial hintereinander angeord-
neten Falt- und/oder Fördervorrichtungen
(301-383) derart in Eingriff bringbar sind, dass we-
nigstens ein Produkt (15, 75) der Tabak verarbei-
tenden Industrie übergebbar ist.

7. Faltrevolver nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Falt- und/oder Fördervorrichtung
(301-383) drehbar ausgestaltet ist.

8. Faltrevolver nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Falt- und/oder Fördervorrichtung
(301-383) senkrecht zur radialen Richtung beweg-
bar ist.

9. Faltrevolver nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Falt- und/oder Fördervorrichtung
(301-383) zwei Taschen (390, 390') zur Aufnahme
von Produkten der Tabak verarbeitenden Industrie,
insbesondere Zigarettenblöcke (15), umfasst.

10. Faltrevolver nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einschuböffnungen der Ta-
schen (390, 390') voneinander abgewandt sind.

11. Verpackungsmaschine (10, 10') der Tabak verar-
beitenden Industrie mit wenigstens einem Faltre-
volver (20, 21) nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 10.

12. Handhabungsvorrichtung für eine Bobine (17, 17',
42, 42', 61, 61', 102-107) der Tabak verarbeitenden
Industrie, wobei ein, insbesondere horizontal, sich
erstreckender Dorn (130) vorgesehen ist, der zur
drehbaren Lagerung der Bobine vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung
(131, 131', 131 ") zur wenigstens axialen Bewegung
(140) des Dorns (130) vorgesehen ist.

13. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil

des Dorn (130) drehbar antreibbar ist.

14. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass zur axialen
Bewegung (140) des Dorns (130) eine den Dorn
(130) haltende Parallelogrammvorrichtung (131,
131', 131") vorgesehen ist, deren Streben (134,
134', 134", 135, 135', 135") wenigstens teilweise
zueinander beweglich ausgestaltet sind.

15. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Lageregelvorrichtung (150)
vorgesehen ist.

16. Handhabungsvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dorn (130) in und aus einem
Handhabungsbereich (122) einer Bedienperson
(80) einer Maschine (10, 10') der Tabak verarbei-
tenden Industrie verfahrbar ist.

17. Maschine (10, 10') der Tabak verarbeitenden Indu-
strie mit einer Handhabungsvorrichtung nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 16.

18. Verfahren zum Betrieb einer Maschine (10, 10') der
Tabak verarbeitenden Industrie, umfassend die fol-
genden Verfahrensschritt:

- Einführen eines Produkts (15) der Tabak verar-
beitenden Industrie in eine erste Falt- und/oder
Fördervorrichtung (301-312), die auf einem er-
sten Faltrevolver (20) angeordnet ist,

- Ausführen von Bearbeitungs-, Verpackungs-
und/oder Umhüllungsoperationen an dem Pro-
dukt (15), und

- Übergeben des Produkts (15) in eine zweite
Falt- und/oder Fördervorrichtung (351-362),
die auf dem ersten Faltrevolver (20) angeord-
net ist.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übergabe des Produkts (15) auf
dem ersten Faltrevolver (20) radial nach innen in
eine zweite Falt- und/oder Fördervorrichtung
(351-362) erfolgt.

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass anschließend eine Übergabe
des Produkts (15) auf dem ersten Faltrevolver (20)
von der zweiten Falt- und/oder Fördervorrichtung
(351-362) radial nach außen zur ersten Falt- und/
oder Fördervorrichtung (301-312) erfolgt.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass anschließend eine Übergabe des
Produkts (15) in eine dritte Falt- und/oder Förder-
vorrichtung (322-333) auf einen zweiten Faltrevol-
ver (21) erfolgt.

22. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die
Faltteller (20, 21) kontinuierlich gedreht werden.

23. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere erste und zweite Falt- und/oder Fördervor-
richtungen (301-362) vorgesehen sind, die jeweils
konzentrisch angeordnet sind.

24. Verfahren zur Handhabung einer Bobine (17, 17',
42, 42', 61, 61', 102-107) umfassend einen Materi-
alstreifen (16, 43, 60, 100) in einer Maschine (10,
10') der Tabak verarbeitenden Industrie, mit den fol-
genden Verfahrensschritten:

- Vorsehen eines Aufbringungsbereichs (120) in
der Maschine (10, 10'), wobei der Aufbrin-
gungsbereich (120) hinter einem Abwickelbe-
reich (121) der Bobine (17, 17', 42, 42', 61, 61',
102-107) angeordnet ist,

- Aufbringen einer Bobine (17, 17', 42, 42', 61,
61', 102-107) auf eine Handhabungsvorrich-
tung (112-117), insbesondere nach einem oder
mehreren der Ansprüche 12 bis 17, und

- Bewegen der Bobine (17, 17', 42, 42', 61, 61',
102-107) in den Abwickelbereich (121).

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Abwickelbereich (121) die Lage
des abgewickelten Materialstreifens geregelt wird.

26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem Betriebsfehler die
Bobine (17, 17', 42, 42', 61, 61', 102-107) in einen
Handhabungsbereich (122) bewegt wird, der vor
dem Abwickelbereich (121) angeordnet ist.

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anschließend die Bobine (17, 17',
42, 42', 61, 61', 102-107) in den Abwickelbereich
(121) bewegt wird.

28. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass an-
schließend die Bobine (17, 17', 42, 42', 61, 61',
102-107) in den Aufbringbereich (120) bewegt wird
und abgenommen wird.
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